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Die Imagekampagne „Handwerk 
– die Wirtschaftsmacht von nebenan“ 
läuft nunmehr seit mehr als einem Jahr. 
Slogans wie „Die kurze Geschichte des 
Handwerks: Sieben Weltwunder gebaut, 
Buchdruck erfunden, Milchstraße er-
forscht, Wackelkontakt behoben“ oder 
„Es stimmt, Lehrjahre sind keine Herren-
jahre. Schließlich bilden wir jährlich über 
100 000 Frauen aus“, zeigen plakativ und 
sympathisch die Innovationskraft und In-
tegrationskraft des regionalen Handwerks. 

Das Handwerk ist unser täglicher Be-
gleiter. Angefangen in dem Haus, in dem 
wir wohnen, welches wir mit Gardinen 
und Vorhängen verziert haben. Weiter 
geht es mit dem gerade reparierten Fahr-
zeug, mit dem wir wieder zuverlässig zur 
Arbeit kommen und auf dem Weg dahin 
beim Bäcker noch Brötchen und beim 
Fleischer noch schnell Aufschnitt besor-
gen. Auch nach der Arbeit treffen wir wie-
der auf das Handwerk, wenn wir zum Fri-
seur fahren, um uns die Haare schneiden 
zu lassen und anschl. vielleicht nach einem 
schönen Fernseher für zu Hause suchen. 

Das alles ist Handwerk – mit der Viel-
falt der unterschiedlichsten Produkte und 
Dienstleistungen. Aber auch Innovation 
und Kreativität zeichnen das Handwerk 
aus. Der Kunde hat eine Vorstellung und 
der Betrieb plant die Umsetzung mit sei-
nem technischen Verständnis, seinem Ide-
enreichtum und dem Gespür, Rohstoffen 

eine gute Form zu geben. Das Handwerk 
ist auch Partner von „Jung“ und „Alt“. 
Das Handwerk braucht bestens ausgebil-
dete Fachkräfte. Damit dies auch gelingt, 
muss heute qualifi ziert werden – auf allen 
Ebenen. Wir setzen auf unsere Spitzen-
qualifi kation, den Meisterbrief als unver-
zichtbare Voraussetzung für die Ausbil-
dung des Nachwuchses und die innovative 
Ausrichtung der Betriebe. Wir setzen auch 
darauf, unbekannte Talente zu entdecken, 
zu fördern und auszubauen. Gewerke un-
abhängig stehen „Jung“ und „Alt“ in ei-
nem ständigen Geben und Nehmen. Der 
schon seit Jahren in seinem Betrieb täti-
ge Handwerker gibt seinem Lehrling die 
nötige Sicherheit, während der Lehrling 
sich unter Umständen „näher am Puls 
der Zeit“ befi ndet und dadurch neue Ge-
schäftsideen entwickelt. 

Dieses wertvolle „kollektive“ Gedächt-
nis des Handwerks fi ndet sich auch in sei-
nen Institutionen wieder. Vor allem die 
Innungen zusammen mit der Kreishand-
werkerschaft sichern den „Junghandwer-
kern“ Zugang zu breitem Wissen und den 

entsprechenden Erfahrungen in den ein-
zelnen Branchen und im Handwerk ins-
gesamt. Sie dienen als kompetente An-
sprechpartner, die zum einen Impulse 
geben können oder aber auch den „richti-
gen“ Weg weisen. 

Darüber hinaus prägt das lokale Hand-
werk Charakter und Attraktivität einer 
Region. Denn Handwerksunternehmer 
sind sich ihrer gesellschaftlichen Verant-
wortung bewusst. Sie bilden aus, sie schaf-
fen und sichern Arbeitsplätze und unter-
stützen demokratische Institutionen und 
gesellschaftliche Organisationen und Ver-
eine. Das Handwerk ist für Wirtschaft 
und Gesellschaft, für unser Leben, eine 
unverzichtbare Größe. 

Wegweisend ist das Handwerk eben-
falls in der Umsetzung des Klimaschutzes. 
Energiesparende und umweltschonen-
de Lösungen stehen bei der kommenden 
Knappheit an Rohstoffen, immer weiter 
steigenden Energiepreisen und der be-
schlossenen Energiewende an erster Stel-
le. Das Handwerk berät und setzt um, wie 
verantwortungsvoll mit Energie umzuge-
hen ist – gleich, ob die Kunden private, 
gewerbliche oder öffentliche Auftraggeber 
sind. Klimaschutz heißt letztendlich Ver-
antwortung für zukünftige Generationen 
zu übernehmen. 

Kurz zusammengefasst: Das Handwerk. 
Die Wirtschaftsmacht. Von nebenan.

Wussten Sie schon, dass
Handwerk so vielfältig ist?
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Bundesbildungsministerin besucht
die Kreishandwerkerschaft

Zunächst beginnt der Besuch der Mi-
nisterin im Ausbildungszentrum der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land in Bur-
scheid. Während dieses Besuches fi ndet 
zunächst eine kurze Führung durch die 
Werkstätten statt, in denen die Ministerin 
gezeigt bekommt, wie im Rahmen der Zu-
kunftskonferenz Schüler die Ausbildungs-
zentren der Kreishandwerkerschaft besu-
chen. So haben sich viele Beteiligten im 
Kreise dazu zusammengetan, durch kon-
zeptionelle Beratung, Kooperation, Ver-
netzung und Etablierung effektiver Maß-
nahmen zu erreichen, den Übergang von 
Hauptschule oder Förderschule ins Berufs-
leben besser in den Griff zu bekommen.

In einem internen Termin wurde dann 
Frau Bundesministerin Schavan das Sys-
tem Übergang Schule und Beruf im Rhei-
nisch-Bergischen Kreis exemplarisch vor-

gestellt und ihr wurde auch mitgeteilt, 
dass der Rheinisch-Bergische Kreis mitt-
lerweile für sein Übergangsmanagement 
landesweit eine von fünf Referenzregio-

nen mit Vorbildcharakter bis nach Ham-
burg und Marburg hat. Viele Regionen 
würden dieses Zukunftsmodell überneh-
men wollen.

Der Ministerin wurde aber auch mitge-
teilt, dass teilweise die Bundesförderung 
für die Berufseinstiegsbegleiter, welche 
aus ihrem Hause entsandt würden, in 

dieses funktionierende regionale System 
so nicht passen würde. Die Rahmenbe-
dingungen seien zu eng, ein Mitsprache-
recht der kommunalen Ebene bei der Aus-
schreibung sei nicht vorgesehen und so 
würden diese Berufseinstiegsbegleiter so-
gar teilweise als störend empfunden. Die 
erste Reaktion der Ministerin hierauf war, 
festzuhalten, dass hier alles gut laufe und 
man eigentlich ein Programm dann hier 
nicht brauche. Dies wurde von den Anwe-
senden aber so nicht akzeptiert, sondern 
man bat darum, ein gut funktionierendes 
Konzept nicht dadurch zu bestrafen, dass 
es von Bundesförderungen abgeschnitten 
werde und so versprach die Ministerin zu 
überprüfen, ob es nicht möglich sei, die-
ses Bundesprogramm auf jede Region ent-
sprechend zu fassen. Die Mitarbeiter des 
Ministeriums werden dies nun klären. �
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Zukunftsweisende Aktivitäten der regionalen Koordinierung
„Übergang Schule-Beruf“ im Rheinisch-Bergischen Kreis

Staatssekretär Dr. Wilhelm Schäffer zu 
Besuch im Rheinisch-Bergischen Kreis
Um sich über die vorhandenen Struk-

turen und Ansätze im Themenfeld „Über-
gang Schule-Beruf“ zu informieren, 
besuchte Dr. Wilhelm Schäffer, Staatsse-
kretär im Ministerium für Arbeit, Integra-
tion und Soziales des Landes NRW den 
Rheinisch-Bergischen Kreis. Nach der Be-
grüßung durch die Mitglieder der Steu-
ergruppe Schule-Beruf, an der vertretend 
für die Kreishandwerkerschaft Bergisches 
Land stellv. Hauptgeschäftsführer Marcus 
Otto teilnahm, stellte Schulamtsdirektor 
Schiffmann die Strukturen und Aktivitä-
ten im Rheinisch-Bergischen Kreis vor.

Auf der Basis langjähriger Zusammen-
arbeit schlossen sich 2009 die Akteure 
Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach, 
das Jobcenter Rhein-Berg, die Industrie- 
und Handelskammer zu Köln, die Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land, der 
Arbeitgeberverband Köln e.V., die Rhei-
nisch-Bergische Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft und das Schulamt für den Rhei-
nisch-Bergischen Kreis zusammen, um die 
Anstrengungen nochmals zu intensivieren. 
Durch konzeptionelle Beratung, Koopera-
tion, Vernetzungen und Etablierung ef-
fektiver Maßnahmen soll erreicht werden, 
dass jede Schülerin und jeder Schüler eine 
berufl iche Perspektive, jeder ausbildungs-
reife Jugendliche einen Ausbildungsplatz 
und jeder ausbildungswillige Betrieb ei-
nen geeigneten Auszubildenden bzw. Aus-
zubildende erhält. In dem Gespräch stell-
te Schulamtsdirektor Schiffmann klar: 
„Ein Kernstück der früh ansetzenden Be-
rufswahlorientierung sind die ab Klasse 8 
halbjährlich stattfi ndenden Zukunftskon-
ferenzen der Hauptschulen, durch die das 
Element des Schulentwicklungsprojektes 
„Ausbildungsreife“ seit 2006 von allen 
Hauptschulen in der Region umgesetzt 
wird“. Die Jugendlichen werden im Rah-

men eines gemeinsamen Gespräches zwi-
schen Schülerinnen und Schülern, Eltern 
und Lehrkräften dabei unterstützt, sich 
mit der Berufswelt und den eigenen Kom-
petenzen auseinander zu setzen, sich eige-
ne Ziele zu setzen und dies in der Praxis 
immer wieder zu erproben. „Durch diese 
Verbindung von Praxiserfahrungen, Wis-
sen und Bewusstwerden der eigenen Kom-
petenzen können sie tragfähige Einsichten 
und Entscheidungen entwickeln“.

Die Zahlen sprechen für diesen Ansatz, 
der inzwischen überregionale Beachtung 
fi ndet. So ist es gelungen, die Übergangs-
quote der Hauptschüler und Hauptschü-
lerinnen in duale Ausbildungen in den 
letzten 3 Jahren auf bis zu 40 % anzuhe-
ben. Stellv. Hauptgeschäftsführer Otto 
machte klar, dass dieser Erfolg insbeson-
dere auf die vorhandene gute Zusammen-
arbeit in der Region zurückzuführen sei, 
die von gegenseitigem Respekt und Ver-
trauen geprägt wäre. 

Staatssekretär Dr. Schäffer lobte die 
beeindruckenden Aktivitäten in der Re-

gion und betonte: „Vieles von dem, was 
im Rheinisch-Bergischen Kreis schon ge-
macht wird, ist von Seiten des Landes für 
alle Regionen geplant.“ Interesse zeigte 
der Staatssekretär von daher vor allem für 
die Hintergründe der regionalen Erfolgs-
faktoren, aber auch für die vorhandenen 
Hindernisse, um sich ein Bild über die 
Standards der kommunalen Koordinie-
rung zu verschaffen.

In der Diskussion unterstützte er die Po-
sition der Steuerungsgruppe Schule-Beruf, 
dass eine Koordinierung der Angebote im 
Übergang Schule-Beruf nur im Rahmen 
gewachsener Strukturen erfolgen kann, 
„wo es wie hier den Regionen gelingt, auf 
Augenhöhe Prozesse zu koordinieren.“ 
Er betonte, dass dort, wo etwas auf die-
ser Grundlage gut funktioniere, bestehen-
de Strukturen und Angebote nicht durch 
Programmvorhaben von Landesseite ab- 
oder sogar aufgelöst werden dürften. Er 
versprach abschließend, die Hinweise und 
Anregungen der Steuergruppe mitzuneh-
men und bei der Einführung von landes-
weiten Standards einfl ießen zu lassen. �
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Flockenwirbel, weiß ge-
puderte Landschaften – die 
kalte Jahreszeit hat auch 
schöne Seiten. Autofahrer 
müssen sich jedoch auf rut-
schige Straßen, Nebel und 
eisige Temperaturen einstel-
len. Damit die Batterie fit 
bleibt, die Reifen den rich-
tigen Grip haben und die 
Fahrt in den Skiurlaub ge-
lingt, sollten sie ihr Auto für 
die Saison in einem Kfz-Be-
trieb checken lassen. 

Ohne Winterreifen geht es 
in den kommenden Mona-
ten nicht. So ist es seit Winter 
2010 gesetzlich geregelt. Aber 
der Wechsel von Sommer- auf 

Winterprofi l steht lange vor 
dem ersten Schneefall an. 

Denn Winterpneus haften 
jetzt wegen ihrer speziellen 
Gummimischung besser auf 
der Fahrbahn – und das auch 
bei vereistem Untergrund, er-
klärt ein Sprecher der Kfz-In-
nung. Und hat für Autofahrer 
eine Faustregel parat: Winter-
reifen kommen von „Oktober 
bis Ostern“ auf die Achse. 

Bevor die Fachleute die ak-
tuellen Reifen montieren, prü-
fen sie Luftdruck, Profi ltie-
fe, Alter sowie Wintereignung 
der Pneus. Sie achten auch auf 
Beulen an der Reifenfl anke, 

einseitig abgefahrenes Profi l, 
Schnitte und Einkerbungen im 
Gummi oder fehlende Gum-
mistücke an der Lauffl äche. 

Auch wenn der Gesetzge-
ber 1,6 Millimeter vorschreibt, 

sollten die Profi le mindestens 
vier Millimeter tief sein. Die 
Werkstatt bietet zudem Platz, 
die Sommerreifen für die kom-
menden Monate zu deponieren.

Sicher durch Herbst und Winter

weiter nächste Seite »»»
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Damit das Auto „anspringt“
Nach einer langen, kalten Nacht hört man 
oft, dass ein Auto nicht „anspringt“. Da-
mit Batterie, Generator und Anlasser in 
Gang bleiben, empfi ehlt sich eine War-
tung der Teile. Die Kfz-Betriebe achten 
auf Pole, Leerlaufspannung, Kaltstart-
strom sowie Alter und Zustand der Batte-
rie. Auch der Generator mit Ladefunktion 
und Antriebsriemen wird geprüft.

Übrigens: Die Batterie zählt zu den käl-
teempfi ndlichsten Teilen des Autos. Erst 
bei einer Temperatur von 20 Grad Celsius 
erreicht sie ihre volle Leistung, im Winter 
hingegen nur zu einem Viertel. Nach vier 

bis fünf Jahren Betriebsdauer sollte die 
Batterie ausgetauscht werden.

Licht an für gute Sicht
Als A und O im winterlichen Straßenver-
kehr gilt Sehen und Gesehen werden. Ne-
bel und Regen schränken jetzt oft die Sicht 
ein. Deshalb kommt auch beim fachmän-
nischen Winter-Check die komplet-
te Auto-Beleuchtung auf den Prüfstand. 
Gute Sicht heißt auch, mit gut gereinig-
ten Scheiben zu fahren. Neue Wischblät-
ter helfen, dass Matsch, Schnee und Salz 
keinen Schmierfi lm auf der Frontscheibe 
hinterlassen. Für das Wischwasser emp-
fi ehlt der Fachmann ein spezielles Win-

terkonzentrat. Damit Wassertanks und 
Wasserpumpen intakt bleiben, wird Frost-
schutzmittel in der Scheibenwaschanlage 
aufgefüllt.

Pflegekur rund ums Auto
Auf der Checkliste stehen auch Lüftung 
und Heizung, Schläuche, Schellen so-
wie die Kühlanlage. Im Kühler sollte der 
Frostschutz mindestens bis minus 25 
Grad Celsius reichen. Nur so kann der 
Kühler nicht einfrieren und der Motor 
bleibt unbeschädigt. 

Für eine optimale Schmierung muss 
eventuell das Motorenöl nachgefüllt oder 
gewechselt werden. Moderne Leichtlauf-
öle schmieren wegen ihrer niedrigeren 
Viskosität bereits auch gut bei kurzen 
Strecken. Durch die geringere Beanspru-
chung der Ölpumpe beim Start werde au-
ßerdem die Batterie geschont.

Wer mit einem winterfi tten Auto unter-
wegs ist, beugt nicht nur unangenehmen 
Überraschungen vor, sondern trägt auch 
zur Sicherheit auf den Straßen bei. �
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Bundesverwaltungsgericht bestätigt 
Meisterzwang in Deutschland

In Deutschland besteht der Meister-
zwang in 41 Branchen fort. Handwer-
ker werden dadurch weder in ihrer Be-
rufsfreiheit verletzt, noch gegenüber 
Handwerkern aus anderen EU-Län-
dern diskriminiert.

Das hat das Bundesverwaltungsgericht 
in zwei Fällen entschieden (BVerwG 8 C 
8.10 und 9.10). Demnach sind die gesetz-
lichen Anforderungen der Handwerks-
ordnung durchaus verhältnismäßig. Den 
Urteilen zufolge setzt eine Selbständigkeit 
als Dachdecker und als Friseurin entweder 
einen Meisterbrief voraus oder eine sechs-
jährige Berufserfahrung als „Altgeselle“.

Eine Friseurgesellin und ein Dachde-
ckergeselle wollten bestimmte Tätigkei-
ten ihres Berufs selbstständig im stehen-
den Gewerbe ausüben – ohne Eintragung 
in die Handwerksrolle, ohne Ablegen der 
Meisterprüfung, ohne qualifi zierte Berufs-
erfahrung als Altgeselle und ohne eine 
Ausnahmebewilligung.

Sie wollten geltend machen, dass ent-
gegenstehende Regelungen der Hand-
werksordnung die Berufsfreiheit unver-
hältnismäßig einschränken. Außerdem 
sahen sie sich gegenüber Handwerkern 
aus dem EU-Ausland diskriminiert.

Die Friseurgesellin klagte 
gegen die Handwerks-
kammer, die sie 
 aufgefordert 
hatte, ihren 
Betrieb zur 
Eintragung in die Handwerksrolle anzu-
melden. Der Dachdeckergeselle klagte ge-
gen die Verwaltungsbehörde, die für die 
Aufsicht im Handwerk zuständig ist. Sie 
hatte bereits wegen des Vorwurfs illegaler 
Tätigkeit gegen ihn ermittelt.

Beide Klagen blieben in erster Instanz 
und vor dem Oberverwaltungsgericht 
Münster erfolglos. Am 31. August 2011 
wies auch das Bundesverwaltungsgericht 
die Revisionen zurück.

Durch den Meisterzwang in 41 „ge-
fahrengeneigten“ Branchen würden 
Handwerker weder in ihrer Berufsfreiheit 
verletzt, noch gegenüber EU-Auslän-
dern benachteiligt. Die gesetzliche Zu-
gangsbeschränkung zu den Berufen sei 
erforderlich, um Dritte vor Gefahren zu 
schützen. �

Neue Widerrufsbelehrung
Seit dem 4. August 2011 gelten neue 

Regelungen zum Widerrufsrecht, an 
die auch die Muster – Widerrufsbeleh-
rung angepasst wurde. 

Verbraucher haben bei Abschluss von 
Haustürgeschäften, Fernabsatzverträgen, 
Verbraucherdarlehen, Ratenlieferungsver-
trägen und Teilzeit – Wohnrechten ein ge-
setzliches Widerrufsrecht. Haben Sie zum 
Beispiel einen Internet-Shop, sind Sie von 
den aktuellen Neuregelungen betroffen. 
Sie sind als Unternehmer verpfl ichtet, den 
Verbraucher über das Bestehen des Wider-
rufsrechts ordnungsgemäß zu belehren, da 
andernfalls die Widerrufsfrist zeitlich nicht 
begrenzt wird (§ 355 Abs.3 Satz 3 BGB).

Eine Anpassung der Widerrufsbeleh-
rung war notwendig geworden, nachdem 
der Europäische Gerichtshof die bisher 
geltenden deuten Regelungen zum Wert-
ersatz im Fernabsatzverkehr für zum Teil 
gemeinschaftsrechtswidrig erklärt hatte. 
Erforderlich wurden im Kern drei Ände-
rungen:

» Für die Frage des Wertersatzes wurde 
§ 312e BGB eingeführt; dadurch ist die zu 
zitierende Paragraphenkette für die Beleh-
rung über den Fristbeginn zu erweitern.

» Der Abschnitt betreffend den Werter-
satz wurde der aktuellen Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs angepasst. 

» Schließlich erfolgte eine Klarstellung 
bezüglich der Versandkosten bei Rücksen-
dung. Gemäß § 357 Abs.2 Satz 2 BGB ist 
darauf hinzuweisen, dass nur die regelmä-
ßigen Kosten der Rücksendung zu tragen 
sind, nicht aber die außergewöhnlichen.

Das Bundesministerium der Justiz 
stellt im Internet unter www.bmj.de und 
dann unter dem Bereich Bürger – Muster 
Widerrufsbelehrung ein solches Muster 
einer ordnungsgemäßen Widerrufsbeleh-
rung zur Verfügung.

Gerne steht Ihnen aber auch die 
Rechtsabteilung der Kreishandwerker-
schaft zur Verfügung. �

10
FORUM 5/2011

Editorial Namen + Nachrichten TermineRecht + AusbildungHandwerksforum





Hinweispflichten des Auftraggebers 
auf drohende Schäden

Der Auftragnehmer wird vom Auftrag-
geber mit Elektroinstallationsarbeiten in 
einem Bürogebäude beauftragt. In dem 
Gebäude ist ein einheitliches Stromnetz 
vorhanden. Aufgrund dessen, dass das 
dritte und vierte Obergeschoss leer stehen, 
soll eine Trennung des Stromnetzes in zwei 
verschiedene Stromnetze vorgenommen 
werden. Bei der Trennung unterläuft dem 
Elektriker ein Fehler, der dazu führt, dass 
einige Steckdosen im dritten und vier-
ten Obergeschoss nicht mehr funktionie-
ren bzw. über mehrere Tage ohne Strom 
blieben. An diesen Steckdosen waren La-
borgefrierschränke angeschlossen, in de-
nen wertvolle Chemikalien aufbewahrt 
wurden. Durch die Nichtversorgung mit 
Strom wurden diese unbrauchbar. 

Nun verlangt der Auftraggeber vom 
Auftragnehmer Schadensersatz in Höhe 
von 200.000 EUR. Der Auftragnehmer 
ist nicht bereit, diesen Schaden zu erset-
zen. Er ist der Auffassung, dass der Auf-

traggeber hätte ihn darauf hinweisen müs-
sen, dass in den beiden oberen Etagen sich 
noch die Gefrierschränke befunden hät-
ten und diese als „Lager“ genutzt würden. 
Demgegenüber wendet der Auftraggeber 
ein, dass eine gesetzliche Hinweispfl icht 
für den Auftraggeber nicht besteht. Im 
Übrigen sei es die Pfl icht des Auftragneh-
mers, nach Beendigung seiner Leistung zu 
überprüfen, ob die gesamte Stromversor-
gung wieder hergestellt ist. 

Der Auftraggeber klagt vor dem Land-
gericht auf Schadensersatz und bekommt 
Recht. Auf die hiergegen eingelegte Beru-
fung beim Oberlandesgericht muss sich 
der Auftraggeber nach der Auffassung der 
Richter ein Mitverschulden in Höhe von 
50 % anrechnen lassen. Denn der Auf-
traggeber war verpfl ichtet, auf die Gefahr 
eines ungewöhnlich hohen Schadens hin-
zuweisen (aus § 254 Abs.2 Satz 1 BGB 
folgend). Vorliegend konnte der Auftrag-
nehmer davon ausgehen, dass die beiden 

leerstehenden Etagen ungenutzt sind. Er 
wusste nicht, dass noch Gefrierschränke in 
Betrieb waren und wertvolle Chemikalien 
enthielten. Aus der Sicht des Auftragneh-
mers waren dort keine Schäden zu erwar-
ten, selbst bei der Mangelhaftigkeit seiner 
Werkleistung. Hätte der Auftragnehmer 
von dem Vorhandensein der Chemikalien 
gewusst, hätte er nach der Stromabschal-
tung nachgeprüft, ob die Gefrierschränke 
wieder funktionieren. 

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass es sich 
hier um eine Einzelfallentscheidung han-
delt. Man muss sich jedes Mal auch die 
Frage stellen, was konnte der Auftragneh-
mer wissen. Erfreulich ist, dass sich aus 
den Urteilsgründen ersehen lässt, dass 
auch der Auftraggeber eine Prüfungs- und 
Informationspfl icht gegenüber dem Auf-
tragnehmer hat. �

Oberlandesgericht München, Ur-
teil vom 10.5.2011 – Az 9 U 4794/10   

Übernahme von Hotelkosten
im Rahmen der Mängelbeseitigung

Mit Urteil vom 3.11.2010 (Az. 11 U 
54/10) hat das Oberlandesgericht (OLG) 
Köln entschieden, dass es sich auch bei 
den Aufwendungen für die während der 
Mängelbeseitigung erforderliche Ho-
telunterbringung um erstattungsfähige 
Mängelbeseitigungskosten handelt, für 
die folglich auch ein Kostenvorschussan-
spruch geltend gemacht werden kann.

In dem der Entscheidung zu Grunde 
liegenden Fall hatte die klagende Eigen-
tümerin einer Eigentumswohnung gra-
vierende Mängel an dem in ihrer Woh-
nung verlegten Fußboden festgestellt und 
den Beklagten zur Beseitigung der Män-

gel aufgefordert. Nachdem der Beklag-
te auch nach Fristsetzung nicht reagierte 
und sich weigerte, entsprechende Män-
gelbeseitigungsarbeiten durchzuführen 
bzw. durchführen zu lassen, verlangte die 
Klägerin schließlich einen Vorschuss für 
die zu erwartenden Mängelbeseitigungs-
kosten und in diesem Rahmen u.a. auch 
die Unterbringungskosten für einen Ho-
telaufenthalt.

Das OLG Köln gab der Klägerin Recht 
und hatte entschieden, dass Kosten für 
die während der Mängelbeseitigungsar-
beiten erforderliche Hotelunterbringung 
Mängelbeseitigungskosten sind und daher 

auch Gegenstand eines Vorschussanspru-
ches sein können.

Bislang sind Hotelkosten durch die 
höchstrichterliche Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs (BGH) lediglich im 
Rahmen eines Schadensersatzanspruches 
anerkannt worden. Die durch das OLG 
Köln erfolgte Zuordnung zu den Män-
gelbeseitigungskosten kann dazu führen, 
dass Hotelkosten jedoch durchaus mit 
Aussicht auf Erfolg zum Gegenstand ei-
ner Vorschussklage im Rahmen der Män-
gelbeseitigung gemacht werden können, 
wenn nur die Erforderlichkeit der Hotel-
unterbringung dargelegt ist. �
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Übergabe des Kündigungsschreibens an den Ehegatten außerhalb der Wohnung

Zugang einer Kündigung
Das Bundesarbeitsgericht hatte dabei 

folgenden Fall zu entscheiden:

Die Klägerin war bei der Beklagten 
seit dem 3. Februar 2003 als Assistentin 
der Geschäftsleitung beschäftigt. Auf das 
Arbeitsverhältnis fand das Kündigungs-
schutzgesetz keine Anwendung. Nach ei-
nem Konfl ikt verließ die Klägerin am 31. 
Januar 2008 ihren Arbeitsplatz. Mit ei-
nem Schreiben vom selben Tag kündigte 
die Beklagte das Arbeitsverhältnis ordent-
lich zum 29. Februar 2008. Das Kündi-
gungsschreiben ließ sie durch einen Boten 
dem Ehemann der Klägerin überbringen, 
dem das Schreiben am Nachmittag des 
31. Januar 2008 an seinem Arbeitsplatz in 
einem Baumarkt übergeben wurde. Der 
Ehemann der Klägerin ließ das Schreiben 
zunächst an seinem Arbeitsplatz liegen 
und reichte es erst am 1. Februar 2008 an 
die Klägerin weiter.

Mit ihrer Klage vor den Arbeitsgericht 
wollte die Klägerin festgestellt wissen, dass 
ihr Arbeitsverhältnis nicht mit dem 29. 
Februar 2008, sondern erst nach Ablauf 
der Kündigungsfrist von einem Monat 
zum Monatsende mit dem 31. März 2008 
beendet worden ist. Das Arbeitsgericht 

hat der Klage stattgegeben, das Landesar-
beitsgericht hat sie abgewiesen. 

Das Bundesarbeitsgericht ist der Auf-
fassung des Landesarbeitsgerichts gefolgt. 
Da das Kündigungsschreiben der Beklag-
ten vom 31. Januar 2008 der Klägerin 
noch am selben Tag zugegangen ist, ist 
das Arbeitsverhältnis der Parteien gemäß 
§ 622 Abs. 2 Nr. 1 BGB nach Ablauf der 
Kündigungsfrist von einem Monat zum 
29. Februar 2008 beendet worden. Nach 
der Verkehrsanschauung war der Ehe-
mann der Klägerin bei der Übergabe des 
Kündigungsschreibens am Nachmittag 
des 31. Januar 2008 Empfangsbote. Dem 
steht nicht entgegen, dass das Schreiben 
dem Ehemann der Klägerin an seinem 
Arbeitsplatz in einem Baumarkt und da-
mit außerhalb der Wohnung übergeben 
wurde. Entscheidend ist, dass unter nor-
malen Umständen nach der Rückkehr des 
Ehemanns in die gemeinsame Wohnung 
mit einer Weiterleitung des Kündigungs-
schreibens an die Klägerin noch am 31. Ja-
nuar 2008 zu rechnen war. 

Zum Hintergrund der Entscheidung: 
Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses 
wird als Willenserklärung unter Abwesen-

den nach § 130 Abs. 1 BGB erst wirksam, 
wenn sie dem Kündigungsgegner zugegan-
gen ist. Der Kündigende trägt das Risiko 
der Übermittlung und des Zugangs der 
Kündigungserklärung. Diese ist erst dann 
zugegangen, wenn sie so in den Machtbe-
reich des Arbeitnehmers gelangt ist, dass 
dieser unter gewöhnlichen Umständen 
unter Berücksichtigung der Verkehrsauf-
fassung von ihrem Inhalt Kenntnis neh-
men kann. Wird das Kündigungsschreiben 
einer Person übergeben, die mit dem Ar-
beitnehmer in einer Wohnung lebt und die 
aufgrund ihrer Reife und Fähigkeiten ge-
eignet erscheint, das Schreiben an den Ar-
beitnehmer weiterzuleiten, ist diese nach 
der Verkehrsanschauung als Empfangsbote 
des Arbeitnehmers anzusehen. Dies ist in 
der Regel bei Ehegatten der Fall. Die Kün-
digungserklärung des Arbeitgebers geht 
dem Arbeitnehmer allerdings nicht bereits 
mit der Übermittlung an den Empfangs-
boten zu, sondern erst dann, wenn mit der 
Weitergabe der Erklärung unter gewöhnli-
chen Verhältnissen zu rechnen ist. �

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom
9. Juni 2011 – 6 AZR 687/09 –

Vorinstanz:
Landesarbeitsgericht Köln, Urteil 

vom 7. September 2009 – 2 Sa 210/09 –
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Welche Regelungen gelten für
den Umgang mit Gutscheinen?

Immer mehr (Handwerks-)Unterneh-
mer nutzen Gutscheine als Werbung oder 
zur Kundenbindung. Dabei ersetzt der 
Gutschein überwiegend das Geld als Zah-
lungsmittel. Doch hierbei muss Vieles be-
achtet werden, da exakte gesetzliche Vor-
gaben fehlen. Im Alltag muss vor Allem 
zwischen Geschenk- und Umtauschgut-
scheinen unterschieden werden. 

» (Geschenk-)Gutscheine für Kunden
Die Namensnennung hat bei Geschenk-
gutscheinen nach Ansicht der Rechtspre-
chung nur den Zweck, die persönliche Be-
ziehung zwischen dem Beschenkten und 
dem Schenker zu dokumentieren, ohne 
dass daraus zu schließen wäre, allein der 
Beschenkte dürfe den Gutschein einlö-
sen. Die meisten Gutscheine werden da-
her ohne Prüfung des Anspruchs an den-
jenigen eingelöst, der den Schein vorlegt. 
Der Beschenkte kann ihn also problemlos 
an einen Dritten weitergeben. Das bedeu-
tet übrigens auch: Der berechtigte Inhaber 
kann die Leistung ohne den Gutschein 
nicht einfordern.

Derjenige, der den Gutschein zur Ein-
lösung vorlegt, kann das verlangen, was 
auf dem Gutschein versprochen wird. Pro-
bleme ergeben sich dabei meist nur, wenn 
auf dem Gutschein kein Betrag, sondern 
eine bestimmte Ware oder Dienstleistung 
genannt wurde und die Preise des Anbie-
ters seit der Gutscheinausstellung gestie-
gen sind. Das Risiko trägt der Gutschein-
aussteller. 

Immer wieder kommt es zudem vor, 
dass Einlöser eine Barauszahlung des Gut-
scheins verlangen. Dazu ist der Unterneh-
mer jedoch nicht verpfl ichtet. Einzige Aus-
nahme: Sie bieten die versprochene Ware 
oder Leistung nicht mehr an. Dann muss 
dem Einlöser den Wert des Gutscheins, 
also den Betrag, den der Erwerber dafür 
gezahlt hat, in bar ausgezahlt werden. 

» Die Gültigkeit eines Gutscheins 
Wird beim Ausstellen des Gutscheins kei-
ne Vereinbarung hinsichtlich der Gel-
tungsdauer getroffen, gilt die regelmäßige 
gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jah-
ren. Sie beginnt mit Ablauf des Jahres, in 
dem der Gutschein ausgestellt wurde. Eine 
in allgemeinen Geschäftsbedingungen ge-
regelte Gültigkeit unter drei Jahren ist nur 
in Ausnahmefällen zulässig.

• Die ertragsteuerliche Behandlung 
von Gutscheinen

Für Wertgutscheine, also Gutscheine mit 
einer Betragsnennung, gilt: Da der Erwer-
ber den Gutschein bezahlt, wird eine Ein-
nahme erzielt, über die eine Rechnung/
Quittung ausgestellt wird. Diese Betriebs-
einnahme muss als „Erlös aus der Ausgabe 
eines Wertgutscheins“ versteuert werden. 
Wird der Gutschein später eingelöst, wird 
auch das mit einer Rechnung/Quittung 
dokumentiert. Darin wird die Art der 
Ware/Leistung sowie der Preis angeführt 
und zusätzlich: „Die Bezahlung erfolgte 
per Einlösung des Gutscheins Nr. xy vom 
…..“ vermerkt. Dann braucht keine zu-
sätzliche Einnahme versteuert zu werden. 

Bei Gutscheinen über bestimmte Wa-
ren/Dienstleistungen gilt: Der Käufer des 
Gutscheins zahlt genau für diese Ware 
bzw. Leistung. Ihm ist eine Rechnung/
Quittung auszustellen, in der die Ware/
Leistung mit ihrem Preis aufgeführt ist. 
Diese Betriebseinnahme wird ganz nor-
mal als Umsatzerlös versteuert. Wird der 
Gutschein später eingelöst, wird darü-
ber keine erneute Rechnung/Quittung 
ausgestellt, sondern der Gutschein wird 
einbehalten und dieser zu den 
Buchführungsunterlagen ge-
nommen. 

» Die umsatzsteuerli-
che Behandlung von 
Gutscheinen

Umsatzsteuerlich stellt sich stets die Fra-
ge, wann eine umsatzsteuerpfl ichtige Leis-
tung vorliegt. Bei Ausgabe des Gutscheins 
oder erst bei seiner Einlösung. Klarheit 
schafft eine Verfügung der Oberfi nanzdi-
rektion (OFD) Karlsruhe (Verfügung vom 
29.2.2008, Az. S 7270 Karte 3). Danach 
sind diese beiden Fälle zu unterscheiden: 

1. Allgemeiner Gutschein 
Werden Gutscheine ausgegeben, die nicht 
zum Bezug von hinreichend bezeichneten 
Leistungen berechtigen, handelt es sich 
lediglich um den Umtausch eines Zah-
lungsmittels (z. B. Bargeld) in ein anderes 
Zahlungsmittel (Gutschein). Die Hinga-
be des Gutscheins selbst stellt keine Lie-
ferung dar. Eine Anzahlung (§ 13 Abs. 1 
Satz 1 UStG) liegt ebenfalls nicht vor, da 
die Leistung nicht hinreichend konkreti-
siert ist. Die Herausgabe des Gutscheins 
an sich ist also noch keine Warenlieferung 
oder Dienstleistung. Daher wird daraus 
keine Umsatzsteuer abgeführt. Im Gegen-
zug darf der Gutscheinkäufer, sollte es sich 
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um einen umsatzsteuerpfl ichtigen Unter-
nehmer handeln, auch keine Vorsteuer 
ziehen. Erst bei Einlösung des Gutscheins 
unterliegt die Leistung der Umsatzsteuer. 

Achtung! Deshalb darf in der Rechnung 
über den Verkauf des Gutscheins auch 
keine Umsatzsteuer ausgewiesen werden. 
Löst dann jemand den Gutschein ein, 
wird dem Einlöser eine ordentliche Rech-
nung/Quittung geschrieben und darin die 
die Umsatzsteuer ausgewiesen und an das 
Finanzamt abgeführt. 

Beispiel: Ein Unternehmen stellt einen 
Gutschein aus, der zum Bezug von Waren 
aus seinem Sortiment berechtigt. 

2. Konkreter Gutschein 
Werden dagegen Gutscheine über be-
stimmte, konkret bezeichnete Leistungen 
ausgestellt, unterliegt der gezahlte Betrag 
als Anzahlung der Umsatzbesteuerung. 
Die Umsatzsteuer ist direkt in der Rech-
nung über den Gutscheinverkauf auszu-
weisen und die Steuer ans Finanzamt ab-
zuführen. 

Beispiel: Ein Unternehmen stellt einen 
Gutschein über eine konkret bezeichnete 
Ware aus seinem Sortiment aus. 

Übersteigt später der Verkaufspreis den 
Wert des Gutscheins, muss dann auch 
noch der Differenzbetrag der Umsatzsteu-
er unterworfen werden. 

Praxis-Tipp: Wird ein Gutschein endgül-
tig nicht oder nur zu einem geänderten Be-
trag eingelöst, wird die Umsatzsteuer ge-
mäß § 17 Abs. 2 Nr. 2 UStG berichtigt. �

EditorialHandwerksforumNamen + NachrichtenTermine
FORUM 5/2011

15Recht + Ausbildung



Geschenke an Geschäftspartner
– was muss beachtet werden?

Geschenke sind in Geschäftskreisen, 
gerade zum Jahreswechsel und in der 
Weihnachtszeit, üblich und nur unter be-
stimmten Bedingungen steuerlich subven-
tioniert. Sind diese Voraussetzungen aber 
nicht eingehalten, entfällt die steuerliche 
Absetzbarkeit komplett.

Zunächst muss das Geschenk betrieb-
lich veranlasst sein. Dies gilt immer 
dann, wenn durch die Zuwendung Ge-
schäftsbeziehungen zur beschenkten Per-
son angebahnt, gesichert oder verbessert 
werden sollen. Dies sind z. B.:
» Geschäftsfreunde,
» Kunden,
» Lieferanten,
» Vertreter oder
» andere für den Betrieb wichtige Perso-

nen (nicht eigene Arbeitnehmer!).

Geschenke sind in der Regel
» Geld oder Sachzuwendungen,

» Dienstleistungen durch Dritte
» jede „unentgeltliche vermögenswerte 

Zuwendung“, die nicht als Gegenleis-
tung für eine bestimmte Leistung des 
Empfängers erbracht wird

Die Geschenke sind einzeln zu bu-
chen und getrennt von den sonstigen Be-
triebsausgaben aufzuzeichnen. Betrieblich 
veranlasste Geschenke dürfen nur dann 
als Betriebsausgaben abgezogen werden, 
wenn sie die Freigrenze von 35 Euro (net-
to) pro Empfänger und Wirtschaftsjahr 
nicht übersteigen.

Grundsätzlich muss der Beschenk-
te den Wert des betrieblichen Geschenks 
als  Betriebseinnahme erfassen und ver-
steuern. Dabei muss man zwischen priva-
ter und betrieblicher Verwendung unter-
scheiden:
» Bei einer privaten Verwendung des 

Geschenks muss der Beschenkte den 

Wert einmal als Betriebseinnahme und 
gleichzeitig als Privatentnahme erfas-
sen.

» Bei betrieblicher Verwendung des Ge-
schenks muss er dessen Wert als Be-
triebseinnahme erfassen. Er kann ihn 
aber sofort wieder als Betriebsausgaben 
abziehen bzw. über die Nutzungsdauer 
abschreiben.

Der Schenker kann seine Sachzuwen-
dungen pauschal versteuern (§ 37b EStG). 
Der Schenker zahlt pauschal 30 % (zuzüg-
lich Kirchensteuer und Soli) und teilt dies 
dem Empfänger mit, der dann keine Be-
triebseinnahme versteuern muss.

Hinweis: Damit das Geschenk nicht sei-
nen Zweck verfehlt, sollte der Schenker 
deshalb die pauschale Steuer übernehmen 
und dem Geschenk eine Visitenkarte bei-
fügen, auf der steht, dass die Steuer schon 
bezahlt ist. �

Kein Betriebsausgabenabzug
für Luxushandy

Die Anschaffungskosten für ein Lu-
xushandy sind nicht als Betriebsaus-
gaben abzugsfähig.

Im Zugrunde liegenden Fall machte der 
Zahnarzt die Anschaffungskosten für sein 
5.200 Euro teures Handy als Betriebsaus-
gaben seiner Praxis geltend. Das Finanz-
amt bewertete die Anschaffungskosten 
des Mobiltelefons als unangemessen und 
versagte den Betriebsausgabenabzug. Der 
Zahnarzt argumentierte dagegen, die Fra-
ge der Angemessenheit stelle sich nicht im 
Hinblick auf die Höhe des Anschaffungs-
preises, sondern nur im Hinblick auf das 
angeschaffte Wirtschaftsgut. Zudem sei 
die gesamte Ausstattung der Praxis sehr 

hochwertig, sodass das Handy nicht als 
unangemessen herausstechen würde.

Den Argumenten des Zahnarztes folg-
te das Gericht aber nicht. Bei der Beant-
wortung der Frage, ob Aufwendungen, 
die die Lebensführung berühren, nach 
allgemeiner Verkehrsauffassung als unan-

gemessen anzusehen sind, muss auf die 
Ansicht breitester Bevölkerungskreise ab-
gestellt werden. Aus deren Sicht ist es nicht 
nachvollziehbar, warum ein Zahnarzt ein 
Luxushandy zur Sicherstellung seiner Er-
reichbarkeit erwerben muss. Die betrieb-
liche Veranlassung zur Anschaffung des 
Handys ist wegen der Bereitschaftsdienste 
des Klägers zwar unbestritten. Die berufl i-
che Erreichbarkeit hätte aber auch durch 
ein gewöhnliches Mobilfunkgerät (Preis 
ca. 300 Euro) sichergestellt werden kön-
nen. Auch die übrige hochwertige Praxis-
ausstattung ändert daran nichts, denn das 
Mobiltelefon leistet keinen Beitrag zur Be-
handlung und es werde auch nicht im Vor-
feld der Behandlung sichtbar.
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Führung eines ordnungsgemäßen
Fahrtenbuchs

Lose geführte Aufzeichnungen ge-
nügen den Anforderungen an ein ord-
nungsgemäß geführtes Fahrtenbuch 
nicht.

Der BFH hat in mehreren Entschei-
dungen die Anforderungen an ein ord-
nungsgemäßes Fahrtenbuch gem. § 8 Abs. 
2 Sätze 2 bis 4 i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 
Satz 2 EStG näher präzisiert. Danach 
muss das Fahrtenbuch eine hinreichende 
Gewähr für die Vollständigkeit und Rich-
tigkeit der Aufzeichnungen bieten, sodass 
der zu versteuernde Anteil (Privatfahrten 
und Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte) an der Gesamtfahrleistung mit 
vertretba rem Aufwand überprüft werden 
kann. Dazu gehört auch, dass das Fahr-
tenbuch zeitnah und fortlaufend in einer 

geordneten und geschlossenen äußeren 
Form geführt wird, die nachträgliche Ein-
fügungen oder Veränderungen ausschließt 
oder zumindest deutlich als solche er-
kennbar werden lässt. Laufend, aber lose 
gefertigte Aufzeichnungen reichen hierfür 
nicht aus (BFH, Beschluss v. 13.3.2007 - 
VI B 141/06). 

Eine mit Hilfe eines Computerpro-
gramms erzeugte Datei genügt diesen An-
forderungen nur dann, wenn nachträg liche 
Veränderungen der zuvor eingegebenen Da-
ten technisch ausgeschlossen sind oder in der 
Datei selbst dokumentiert und offengelegt.

Entsprechend dieser Vorgaben entschied 
das Finanzgericht erstinstanzlich, dass die 
im Streitfall mit Hilfe des Programms MS 

Excel erstellten Tabellenblätter sowie die 
diesen zu Grunde liegenden handschrift-
lichen Aufzeichnungen des Klägers nicht 
den von der Rechtsprechung geforderten 
Anforderungen genügen. Eine Manipula-
tion hinsichtlich der gefahrenen Kilometer 
zu einem späteren Zeitpunkt konnte nicht 
ausgeschlossen werden. Nicht klärungsbe-
dürftig ist in diesem Zusammenhang, ob 
lose handschriftlich geführte Aufzeichnun-
gen durch nachträgliche Aufzeichnungen 
abgeglichen werden können. Denn bereits 
die lose geführten Aufzeichnungen reichen 
nach der ständigen Rechtsprechung des 
BFH nicht aus. � 

Bundesfi nanzhof, Beschluss
vom 12.7.2011 - VI B 12/11, NV

– Mitteilung NWB

Hinweis: Nach § 4 Abs. 5 Nr. 7 EStG 
sind Betriebsausgaben, die die Lebens-
führung des Steuerpfl ichtigen oder ande-
rer Personen berühren, nicht abzugsfähig, 
soweit sie nach allgemeiner Verkehrs-
auffassung als unangemessen anzusehen 
sind. Grundsätzlich wird bei dieser Vor-
schrift den Betriebsinhabern eine großer 
Spielraum gegeben, so dass nur in weni-

gen Fällen eine Versagung der Ausgaben 
durch das Finanzamt vorgenommen und 
durch das Gericht bestätigt wird. Aber es 
gibt immer wieder Fälle, in denen der Bo-
gen ganz offensichtlich überspannt wird. 
Durch eine solche Vorgehensweise wird 
die sinnvolle steuerliche Regelung ausge-
nutzt und die Akzeptanz für diese Rege-
lungen in der Bevölkerung beschädigt. So 

übertriebene Versuche, die Steuerlast zu 
minimieren, bewirken langfristig daher ei-
nen gegenteiligen Effekt, nämlich die Ab-
schaffung oder starre Begrenzung der Ab-
zugsmöglichkeit. �

FG Rheinland-Pfalz, Urteil
vom 14.7.2011 - 6 K 2137/10

EditorialHandwerksforumNamen + NachrichtenTermine
FORUM 5/2011

17Recht + Ausbildung



Vorarbeiter kann auch für
Personenschäden haften

Lässt der verantwortliche Bauleiter 
grob fahrlässig zwei ungelernte Arbeiter 
mit der gefährlichen Tätigkeit des Baum-
fällens alleine, ohne sie ausführlich einzu-
weisen oder zu überwachen, so haftet er 
für Verletzungen durch das unkontrollier-
te Umstürzen eines Schornsteins, an dem 
ein Seilzug zum Zweck der Durchführung 
der  Baumfällarbeiten befestigt war. Das 
entschied das Oberlandesgericht Olden-
burg in einem jetzt veröffentlichten Urteil 
vom 24.2.2011 (Az.: 1 U 33/10).

Sachverhalt: Der beklagte Vorarbeiter war 
von seiner Firma mit der Räumung eines 
Grundstücks beauftragt worden. Auf dem 
Grundstück standen nur noch der Schorn-
stein mit Fundamentplatte eines abgerisse-
nen Hauses sowie einige Bäume von circa 
zehn Meter Höhe und 30 cm Durchmesser. 
Der Baustellenleiter teilte zwei unerfahrene 
Mitarbeiter zur Mithilfe bei den Baumfäl-
larbeiten ein. Er beauftragte sie, ein Seil 
zwischen Baum und Schornstein mithilfe 
eines Kettenzuges zu spannen. Nach Auf-

tragserteilung verließ er die Baustelle. Der 
Schornstein stürzte beim Spannen des Seils 
auf die beiden Arbeiter. Einer der beiden ist 
seither querschnittsgelähmt, der andere zu 
20 Prozent erwerbsgemindert. Das Land-
gericht Oldenburg verurteilte den Baustel-
lenleiter zur Zahlung von Schadensersatz 
wegen grob fahrlässigen Verhaltens. Die 
Berufung des Beklagten blieb ohne Erfolg.

Urteil: Der Erste Zivilsenat entschied, 
der Beklagte hafte, weil er keine fachkun-

Merkantiler Minderwert (geringerer 
Verkaufswert) trotz Mängelbeseitigung

Das OLG Stuttgart hat in seinem Urteil 
vom 8. Februar 2011 (Az.: 12 U 74/10) 
einem Auftraggeber einen Anspruch auf 
Ersatz des merkantilen Minderwerts zu-
gesprochen, auch wenn die Mängelbesei-
tigungsarbeiten ordnungsgemäß durchge-
führt wurden.

In dem Streitfall nahm der Auftrag-
nehmer den Auftraggeber wegen restli-
chen Werklohns in Anspruch. Gegen den 
Werklohnanspruch rechnete der Auftrag-
geber mit Schadensersatzsprüchen auf und 
machte einen merkantilen Minderwert in 
Höhe von 3.000 Euro geltend. Die vom 
Auftraggeber unter anderem am Dach ge-
rügten Mängel wurden vom Subunter-
nehmer des Auftragnehmers im Verlauf 
des Berufungsverfahrens beseitigt. Der Sa-
nierungsaufwand dieser Mängel belief sich 
auf ca. 15.000 Euro. Die Herstellungskos-
ten des Hauses wurden mit 150.000 Euro 
angegeben.

Das OLG Stuttgart hat dem Auftrag-
geber auch nach Durchführung der Män-
gelbeseitigung am Dach einen Anspruch 
auf Ersatz des merkantilen Minderwertes 

des Hauses in Höhe von 3.000 Euro zuge-
sprochen. Zur Begründung hat das OLG 
Stuttgart ausgeführt, dass auch dann, 
wenn Sanierungsarbeiten ordnungsgemäß 
durchgeführt worden sind, ein merkan-
tiler Minderwert verbleiben kann, wenn 
der Verkaufswert des Werkes durch den 
früheren, nunmehr behobenen Mangel 
beeinfl usst wird. Bei Bauwerken entsteht 
ein geringerer Verkaufswert dadurch, dass 
auf dem Immobilienmarkt bei einem gro-
ßen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise 
wegen des Verdachts verborgen gebliebe-
ner Schäden oder des geringeren Vertrau-
ens in die Qualität des Gebäudes eine den 
Preis beeinfl ussende Neigung gegen den 
Erwerb und damit eine schlechtere Ver-
wertbarkeit des Gebäudegrundstückes 
besteht. Diese Voraussetzung wird insbe-
sondere für Mängel im Bereich der Haus-
konstruktion anzunehmen sein, bei denen 
eine 100 %ige Überprüfung nicht möglich 
ist. Hierzu gehört nicht nur die Feuchtig-
keitsabdichtung im Kellerbereich, sondern 
auch der Dachbereich, wenn dort Undich-
tigkeiten aufgetreten sind, die erhebliche 
Sanierungsarbeiten erforderlich gemacht 
haben. Auf eine konkrete Verkaufsabsicht 

des Auftraggebers komme es hierbei nicht 
an, da es sich um eine Wertminderung des 
Hauses handelt, die auch ohne Verkauf ak-
tuell bereits einen Schaden darstellt. Das 
OLG Stuttgart hat sodann den merkanti-
len Minderwert mit rund 2 % der Baukos-
ten des Hauses geschätzt.

Dieses für Bauunternehmer unerfreuli-
che Urteil kann dazu beitragen, dass Auf-
traggeber verstärkt auch dann einen mer-
kantilen Minderwert geltend machen, 
wenn die eigentlichen Mängel ordnungs-
gemäß beseitigt worden sind. Erschwerend 
kommt bei diesem Urteil hinzu, dass die Sa-
nierungsarbeiten sogar von einem Architek-
ten überwacht worden sind. Die durch die 
Beauftragung des Architekten entstandenen 
Kosten waren ebenfalls von dem Auftrag-
nehmer zu erstatten. Dem Urteil lässt sich 
jedoch nicht entnehmen, ob der Auftrag-
nehmer ausreichend darauf hingewiesen 
hat, dass die Überwachung der Sanierungs-
arbeiten durch einen Architekten gerade die 
ordnungsgemäße Durchführung der Män-
gelbeseitigung sicherstellen sollte, so dass 
das Risiko wegen verborgen gebliebener 
Mängel hierdurch reduziert worden ist. �
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Schadensersatz wegen
mangelhafter Sicherheitshinweise

Der folgende Fall ist gerade in der 
kommenden Winterzeit wieder rele-
vant. Ein Fall, wie er bereits tausend-
fach geschehen ist. 

Ein Kunde lässt in der Werkstatt sein 
Fahrzeug von Sommer- auf Winterräder 
umrüsten. Der Reifenwechsel wird an-
standslos durchgeführt. Der Kunde erhält 
eine Rechnung auf der unterhalb der Un-
terschriftenzeile auf das Nachziehen der 
Schrauben hingewiesen wird. Der Kun-
de zahlt und fährt mit seinem Fahrzeug. 
Nachdem er ca. 1.900 km seit dem Rei-
fenwechsel gefahren ist, löste sich wäh-

rend der Fahrt auf der Autobahn ein Rei-
fen. Das Fahrzeug war für den Kunden 
nicht mehr beherrschbar und er verur-
sachte einen Unfall, bei dem ein Sach-
schaden von 4.000 Euro entstand. Diesen 
Schaden machte er nunmehr gegenüber 
der Werkstatt geltend. 

Das Amtsgericht wies die Klage ab. 
Vor dem Landgericht hatte der Kunde 
jedoch Erfolg. Das Gericht sah es als er-
wiesen an, dass die Werkstatt den Fahrer 
nicht hinreichend darüber aufgeklärt hat, 
dass die Radschrauben der neu aufgezoge-
nen Winterreifen bereits nach 100 Kilo-

metern nachgezogen werden müssen. Der 
Hinweis auf der Rechnung sei nicht aus-
reichend, da keine besondere Kennzeich-
nung vorlag. Die Werkstatt habe eindeutig 
eine bestehende Hinweispfl icht als Ne-
benpfl icht verletzt. Der verlorene Reifen 
sei zudem Unfall verursachend gewesen, 
so dass Schadensersatz seitens der Werk-
statt geleistet werden muss. Dem Kunden 
wurde jedoch ein 25 %iges Mitverschul-
den angelastet, da er die Lockerung beim 
Fahren hätte bemerken müssen. �

Landgericht Heidelberg, Urteil
vom 27.7.2011 – Az 1 S 9/10

digen Personen hinzugezogen und Mitar-
beiter ausgewählt habe, die noch nie einen 
Baum gefällt hatten und daher aufgrund 
ihrer Unerfahrenheit offensichtlich unge-
eignet zum selbstständigen Ausführen der 

Fällarbeiten gewesen seien. Die Geschä-
digten seien weder fachkundig in die Ar-
beiten eingewiesen noch überwacht wor-
den. Die Gefahr sei offensichtlich gewesen 
und hätte sich dem Beklagten aufdrängen 

müssen, zumal die beiden Arbeiter per Te-
lefon selbst noch mitgeteilt hätten, dass sie 
sich im Umgang mit dem Kettenzug nicht 
auskennen würden. Das Urteil ist rechts-
kräftig. �
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Ein Arbeitnehmer war seit April 2001 
als Kraftfahrer bei der Beklagten beschäf-
tigt. Seit April 2008 war es bis zu seinem 
Tod durchgehend arbeitsunfähig erkrankt. 
Der Urlaubsanspruch für die Jahre 2008 
und 2009 konnte dem Arbeitnehmer nicht 
gewährt werden. Aufgrund des Todes des 
Arbeitnehmers endete das Arbeitsverhältnis 
zwischen den Parteien. Durch den Tod des 
Arbeitnehmers wurden dessen Ehefrau und 
der eheliche Sohn Erben und bildeten eine 
Erbengemeinschaft. Nun klagt die Ehe-
frau des Arbeitnehmers auf Abgeltung des 

durch ihren Ehemann in den Jahren 2008 
und 2009 nicht gewährten Urlaubs. Vor 
dem Arbeitsgericht scheiterte die Klägerin. 
Die dagegen eingelegte Berufung vor dem 
Landesarbeitsgericht führte dazu, dass die-
ses die Beklagte verurteilte, an die Klägerin 
eine Urlaubsabgeltung für 35 Tage in Höhe 
von 3.230,50 EUR brutto zu zahlen. 

Mit diesem Urteil wollte die Beklagte 
sich nicht zufrieden geben und legte vor 
dem Bundesarbeitsgericht Revision ein. 
Diese hatte Erfolg. Mit dem Tod des Ar-

beitnehmers erlischt der Urlaubsanspruch. 
Er wandelt sich nicht nach § 7 Abs. 4 
BurlG in einen Abgeltungsanspruch um.

Hinweis: Damit ist klargestellt, dass 
wenn durchgehend bis zum Tod eines Ar-
beitnehmers Arbeitsunfähigkeit besteht, 
der Urlaubsanspruch nicht fi nanziell an 
die Erben auszubezahlen ist. �

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
20.09.2011 – Az 9 AZR 416/10

bisher nur als Pressemeldung Nr.72/11 veröffentlicht.

Urlaubsabgeltungsansprüche vererbbar?

Urteile zum Urlaub
Urlaubsabgeltungsansprüche
und Ausschlussfristen 
Gemäß § 7 Abs. 4 des Bundesurlaubs-
gesetzes (BUrlG) ist der Urlaub abzu-
gelten, also auszubezahlen, wenn er 
wegen Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses nicht genommen werden kann. 

In dem entschiedenen Fall war die 
Klägerin bei der Beklagten von Oktober 
1975 bis zum 31. März 2008 als Kranken-
schwester in Teilzeit beschäftigt und seit 
Oktober 2006 durchgehend arbeitsunfä-
hig erkrankt. Im Februar 2009 verlang-
te sie von der Beklagten, den ihr aus den 
Jahren 2007 und 2008 noch zustehenden 
Urlaub in Höhe von 1.613,62 Euro ab-
zugelten. Nach dem auf das Arbeitsver-
hältnis anzuwendenden Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst der Länder (TV-
L) verfallen Ansprüche aus dem Arbeits-
verhältnis unter anderem, wenn sie nicht 
innerhalb von sechs Monaten nach Fäl-
ligkeit von den Beschäftigten schriftlich 
geltend gemacht werden. 

Nach der Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichts verfi elen die Urlaubsabgel-
tungsansprüche der Klägerin wegen Ver-
säumung der Ausschlussfrist des TV-L. 
Der Anspruch auf Abgeltung des beste-
henden Urlaubs entsteht auch bei über 
das Arbeitsverhältnis hinaus andauernder 

Arbeitsunfähigkeit mit Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses und wird sofort fällig. 
Er ist eine reine Geldforderung und unter-
liegt damit wie andere Ansprüche aus dem 
Arbeitsverhältnis einzel- und tarifvertrag-
lichen Ausschlussfristen. Das gilt auch für 
die Abgeltung des unabdingbaren gesetzli-
chen Mindesturlaubs. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom
9. August 2011 – 9 AZR 352/10 – 

Befristung von Urlaubsansprüchen 
Gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 BUrlG muss der 
Erholungsurlaub im laufenden Kalen-
derjahr gewährt und genommen wer-
den. Eine Übertragung des Urlaubs 
auf das nächste Kalenderjahr ist nur 
möglich, wenn dringende betriebliche 
oder in der Person des Arbeitnehmers 
liegende Gründe wie Krankheit dies 
rechtfertigen. Im Fall der Übertragung 
muss der Urlaub in den ersten drei 
Monaten des folgenden Kalenderjahrs 
gewährt und genommen werden (§ 7 
Abs. 3 Satz 3 BUrlG).

In dem entschiedenen Fall betrug der 
jährliche Urlaubsanspruch des Klägers 30 
Arbeitstage. Der Kläger war im Zeitraum 
vom 11. Januar 2005 bis zum 6. Juni 2008 
durchgehend arbeitsunfähig erkrankt und 
nahm danach die Arbeit wieder auf. Im 
weiteren Verlauf des Jahres 2008 gewähr-

te die Beklagte dem Kläger an 30 Arbeits-
tagen Urlaub. Der Kläger begehrt die ge-
richtliche Feststellung, dass ihm gegen die 
Beklagte ein aus den Jahren 2005 bis 2007 
resultierender Anspruch auf 90 Arbeitsta-
ge Urlaub zusteht.

Nach der Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichts ging der von dem Kläger er-
hobene Urlaubsanspruch spätestens mit 
Ablauf des 31. Dezember 2008 unter. 
Mangels abweichender einzel- oder tarif-
vertraglicher Regelungen verfällt der am 
Ende des Urlaubsjahrs nicht genommene 
Urlaub, sofern kein Übertragungsgrund 
vorliegt. Dies ist jedenfalls in den Fällen 
anzunehmen, in denen der Arbeitnehmer 
nicht aus von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen, etwa aufgrund von Arbeitsun-
fähigkeit, an der Urlaubnahme gehindert 
ist. Übertragene Urlaubsansprüche sind in 
gleicher Weise befristet. Wird ein zunächst 
arbeitsunfähig erkrankter Arbeitnehmer 
im Kalenderjahr einschließlich des Über-
tragungszeitraums so rechtzeitig gesund, 
dass er – wie hier – in der verbleibenden 
Zeit seinen Urlaub nehmen kann, erlischt 
der aus früheren Zeiträumen stammende 
Urlaubsanspruch genau so wie der An-
spruch, der zu Beginn des Urlaubsjahrs 
neu entstanden ist.  �

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom
9. August 2011 – 9 AZR 425/10 –
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Keine Lohnsteuer bei
manipulierter Gehaltszahlung

Manipuliert ein Arbeitnehmer seine 
Lohndaten und bekommt dadurch zu 
viel Gehalt überwiesen, stellt sich die 
Frage, ob die erschlichenen Überzah-
lungen Arbeitslohn darstellen.

Ein selbständiger Handwerker kam 
dem Mitarbeiter, der alleine für die Lohn-
buchhaltung zuständig war, auf die Schli-
che. Er hatte sich durch Manipulationen 
über Jahre hinweg zu viel Gehalt ausbe-

zahlt. Nun stellt sich nach dem ersten 
Schock die folgende Frage: Bekommt der 
hintergangene Arbeitgeber die für die-
sen nicht vertraglich vereinbarten Teil der 
Auszahlung die Lohnsteuer vom Finanz-
amt wieder zurück?

Das Finanzamt lehnte dies (natürlich) ab. 
Daraufhin klagte der Arbeitgeber vor dem 
Finanzgericht Saarland, welches ihm mit 
der Begründung: „Der Arbeitgeber hat die 

Zahlung nicht für geleistete Arbeit gezahlt, 
sondern weil er betrogen wurde.“ Recht gab. 
Allerdings ist die gesetzliche Regelung zur 
Verjährung zu beachten (FG Saarland, Ur-
teil v. 21.6.2011, 1 K 1196/08).

Hinweis: Wird aufgrund eines Software-
fehlers, oder des Versehens des Arbeitge-
bers zu viel Lohn bezahlt, so wird diese 
Überzahlung hingegen als Arbeitslohn be-
handelt. �

Winkelschleifereinsatz in Schuppennähe

Brand ist grob fahrlässig verursacht
Arbeitet ein erfahrener Handwerker mit 

einem Winkelschleifer (Flex) in unmittel-
barer Nähe einer geöffneten Schuppen-
tür, so dass die Funken in Richtung der 
Tür sprühen und dadurch im Inneren ein 
Brand entsteht, handelt er grob fahrlässig 
und ist infolge dessen zu den erforderli-
chen Kosten des Feuerwehreinsatzes her-
anzuziehen, wenn er außerdem die Brand-
herde nur nachlässig löscht bevor er sich 
für einige Zeit entfernt. Das ergibt sich aus 
einem jetzt veröffentlichten Urteil des Ver-
waltungsgerichts Koblenz vom 9.2.2011 
(VG Koblenz Az.: 5 K 894/10.KO).

Der Kläger wurde von der Gemeinde 
zu den angefallenen Feuerwehrkosten in 

Höhe von etwas über 4.000 Euro heran-
gezogen. Hiergegen legte der Kläger Wi-
derspruch ein und berief sich darauf, dass 
sein Handeln allenfalls fahrlässig gewesen 
sei, weil er die Schuppentür nicht vollstän-
dig geschlossen habe. Anknüpfungspunkte 
für eine grobe Fahrlässigkeit, die Vorausset-
zung für eine kostenmäßige Inanspruch-
nahme sei, gebe es nicht. Nach erfolglosem 
Widerspruch erhob der Kläger Klage.

Das VG wies jedoch die Klage ab. Dem 
Kläger sei der Vorwurf grober Fahrläs-
sigkeit zu machen, da er in Kenntnis des 
starken Funkenfl ugs, der insbesondere 
beim Bearbeiten von Metall entstehe, in 
Richtung und in unmittelbarer Nähe zur 

geöffneten Schuppentür gearbeitet habe. 
Dies gelte insbesondere mit Blick auf die 
in der unmittelbaren Umgebung zahl-
reich vorhandenen, brennbaren Materia-
len. Hinzu komme, dass der Kläger auch 
nach Entdecken des Brandes die erforder-
liche Sorgfalt in grobem Maße außer Acht 
gelassen habe, indem er zwar zwei kleine 
Brandherde mit der Gießkanne gelöscht 
habe, sich jedoch nicht ausreichend verge-
wissert habe, ob noch weitere Brandherde 
vorhanden waren. Der Kläger müsse sich 
in diesem Zusammenhang vorhalten las-
sen, dass er als langjähriger berufstätiger 
Handwerker offensichtlich Erfahrung im 
Umgang mit Winkelschleifern und deren 
Funkenfl ug habe. �
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Auch bei branchenfremdem Kfz-Verkauf

Die gesetzlichen Verbraucher-
schutzregelungen greifen

Dem Bundesgerichtshof wurde dabei 
folgender Sachverhalt zur Entscheidung 
vorgelegt: Ein Unternehmen für Druck-
technik verkaufte an eine private Person 
(Verbraucher) den gebrauchten eigenen 
Firmenwagen für 7.540,00 EUR unter 
Ausschluss jeglicher Garantie oder Ge-
währleistung.

Nun kam es, wie es kommen musste: 
Nach Bezahlung und Übergabe des Fahr-
zeugs erklärte der Verbraucher durch sei-
nen Rechtsanwalt die Anfechtung des 
Kaufvertrages wegen arglistiger Täuschung 
aufgrund eines angeblich verschwiege-
nen Klappergeräuschs im Motorraum. 
Das Unternehmen erklärte diesbezüglich, 
dass das Fahrzeug sich zum Zeitpunkt der 

Übergabe in einem mangelfreien Zustand 
befunden habe und eine Rückabwicklung 
des Kaufvertrages wegen des Ausschlusses 
der Gewährleistung im Kaufvertrag nicht 
in Betracht komme.  

Als Letztendscheidungsinstanz erklärte 
der Bundesgerichtshof diese Argumentati-
on für unwirksam. Die Richter argumen-
tierten, dass auch der Verkauf beweglicher 
Sachen durch eine GmbH im Zweifels-
fall zum Betrieb des Handelsgewerbes 
der GmbH gehöre (§ 344 Abs.1 HGB). 
Dementsprechend falle auch der Verkauf 
des Fahrzeugs, auch wenn es sich um ein 
branchenfremdes Nebengeschäft handele 
unter die Bestimmungen des Verbrauch-
güterkaufs gemäß §§ 474ff. BGB. Es sei 

nicht erforderlich, dass der Geschäfts-
zweck der Handelsgesellschaft auf den 
Verkauf von Gegenständen gerichtet ist. 
Es bestehe nämlich die gesetzliche Vermu-
tung des § 344 Abs.1 HGB, dass es sich 
auch bei branchenfremden Geschäften ei-
ner GmbH um sog. Unternehmergeschäf-
te handele. 

Ergebnis ist, dem Grunde besteht 
eine Sachmängelgewährleistungshaftung 
des Unternehmers bei Verkauf seines ge-
brauchten Firmenwagens, die nicht wirk-
sam abbedungen werden kann. �

Bundesgerichtshof, Urteil vom 
13.7.2011, Az. VIII ZR 215/10
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Ihre Partner fürIhre Partner für
Sanitär – Heizung – KlimaSanitär – Heizung – Klima

Ist ein Arbeitnehmer in ei-
nem Jahr länger als sechs Wo-
chen arbeitsunfähig krank 
– ununterbrochen oder wieder-
holt – dann gilt: Der Arbeitge-
ber muss ihn bei der betrieb-
lichen Wiedereingliederung 
un terstützen. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob eine oder meh-
rere Erkrankungen vorliegen. 

Das „Betriebliche Eingliede-
rungsmanagement“ (BEM) be-
zeichnet die gesetzliche Pfl icht 
des Arbeitgebers, 
» der Arbeitsunfähigkeit sei-

nes Mitarbeiters vorzubeu-
gen, 

» solch einen „Ausfall“ abzu-
kürzen, wenn er eingetrof-
fen ist und

» den Arbeitsplatz für den be-
troffenen Mitarbeiter zu si-
chern.

Doch was bedeutet BEM 
in der Praxis? Was müssen Ar-
beitgeber tun, um einen kran-
ken Mitarbeiter wieder in ihren 
Betrieb einzugliedern? Die IKK 
classic ist nicht nur Ansprech-
partner für die betroffenen Be-

triebe, sie begleitet diese auch 
Schritt für Schritt durch das 
BEM.

Am Anfang eines BEM 
steht das persönliche Gespräch 
mit dem betroffenen Mitarbei-
ter über Krankheitsursachen, 
die aktuelle Belastbarkeit und 
darüber, wie die Arbeit leich-
ter wird. Der Mitarbeiter muss 
sich zuerst schriftlich damit 
einverstanden erklären, dass 
sein Arbeitgeber Maßnahmen 
zum BEM ergreift und in die-
sem Zusammenhang notwen-
dige Daten, zum Beispiel an 
die Berufsgenossenschaft oder 
an den Betriebsarzt, weitergibt. 

Die IKK classic hilft, das 
Gespräch vorzubereiten und 
unterstützt bei der Suche nach 
den richtigen Fachleuten und 
Partnern für ein BEM. Das 
können beispielsweise der Be-
triebsarzt, die Fachkraft für Ar-
beitssicherheit oder die Berufs-
genossenschaften sein. Auch im 
weiteren Verlauf des BEM steht 
die IKK classic mit Rat und Tat 
zur Seite und leitet wichtige 

Betriebliches Eingliederungsmanagement

IKK classic hilft bei
Rückkehr in den Job
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Ihre PPaarrttnnneerrr ffffüüüürrrIhre PPaarrttnnnneerr ffffüüüürrr
Sanitär – Heeiizzuunnnngggg –– KliimaSanitär – Heeiizzuunnngggg –– Kliima

Am 24. und 25. Septem-
ber fand wieder das alljährliche 
Heizungsforum statt. Diesmal 
jedoch nicht in den Räumlich-
keiten der Kreishandwerker-
schaft - wie sonst - sondern in 
dem neu errichteten showroom 
des Regionale 2010 – Projektes 
:metabolon auf der Zentralde-
ponie Leppe in Lindlar - Rems-
hagen. Dort befi ndet sich nun-
mehr in einer 700 qm großen 
Ausstellungshalle das Bergische 
Energiekompetenzzentrum. 

Die Innung für Sanitär- und 
Heizungstechnik sowie der Re-
gionale Installateurausschuss 
Bergisches Land Gas / Wasser, 
kurz RiA, präsentierten dort 
dem Publikum die moderne 
Heiztechnik. Als erste Besucher 
und Interessenten fanden sich 
der Landesumweltminister Jo-
hannes Remmel, der Landrat 
des Oberbergischen Kreises, 
Herr Hagen Joby, der Landrat 
des Rheinisch – Bergischen – 
Kreises, Herr Rolf Menzel so-
wie die Geschäftsführerin der 

Bergischen Abfallbetriebe, kurz 
BAV, Frau Monika Lichtingha-
gen – Wirths ein. 

Allen interessierten Besu-
chern der Veranstaltung wurde, 
teilweise auch in Fachvorträ-
gen, die neueste Entwicklung 
bei Heizungspumpen, Wär-
mepumpen und Solarkollek-
toren näher gebracht. Zudem 
bestand die Möglichkeit, sich 
über Maßnahmen zur Energie-
einsparung und die dafür pas-
senden Förderprogramme zu 
informieren. 

Darüber hinaus standen Ex-
perten zur Verfügung, die zu 
verschiedenen Fragen bezüg-
lich der unterschiedlichen Hei-
zungssysteme Rede und Ant-
wort standen. Jeder Besucher 
konnte sich hier seine eigene 
Meinung einholen.   

Insgesamt kann daher auf 
zwei rundum informative und 
erfolgreiche Tage zurückge-
schaut werden. �

Heizungsforum
Bergisches Land

Schritte zur medizinischen und 
berufl ichen Integration des Be-
troffenen ein. Dies geschieht 
auch dann, wenn ein Mitarbei-
ter nicht durch eine berufstypi-
sche Belastung, sondern zum 
Beispiel durch einen Unfall in 
der Freizeit wiederholt oder 
dauerhaft krank wird. Auch 
dann ist der Arbeitgeber ge-
setzlich verpfl ichtet, ein BEM 
durchzuführen. 

Günter H. geht es sechs Mo-
nate nach seiner OP wieder gut 
– körperlich und auch mit sei-

nem Arbeitsplatz. Dieser wur-
de rückenfreundlicher gestaltet 
und um eine Hebebühne und 
mobile, höhenverstellbare Sitz-
möbel ergänzt. Günter H. ist 
dank BEM wieder arbeitsfähig.  

Die IKK classic bietet eine 
praktische Broschüre zum „Be-
trieblichen Eingliederungs-
management“ an. Sie steht als 
Download bereit unter www.
ikk-classic.de/bem und ist te-
lefonisch unter der kostenlosen 
Rufnummer 0800 455 1111 
erhältlich. �
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Hans-Josef Wester
Tischlerei-Meisterbetrieb
Druckerweg 9
51789 Lindlar
Industriepark Klause

Tel.: 02266/6334
Fax: 02266/4409453
Mobil: 0177/8931790

E-Mail: hannowester@gmx.de
www.tischlerei-wester.de

Möbel  ·  Türen  ·  Fenster  ·  Treppen  ·  Einbauschränke  ·  Innenausbau

Leverkusen – Komm(t) auf Tour
Vom 11. bis zum 13. Oktober fand 

die Veranstaltung „Komm auf Tour“ in 
der Bürgerhalle in Leverkusen statt. Or-
ganisiert wurde die Veranstaltung durch 
das Jugendamt der Stadt Leverkusen, in 
Kooperation mit der Agentur für Arbeit 
und der Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung. Zu den weiteren Unter-

stützern und Helfern gehörte auch unsere 
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land. 
Zu dieser Veranstaltung waren verschie-
dene Schulen aus Leverkusen angeschrie-
ben und eingeladen worden. Insgesamt 
10 Schulen mit rund 600 Schülerinnen 
und Schülern der Jahrgangsstufe 7 und 8 

nahmen an dieser Veranstaltung teil. Ziel 
dieser Aktion war es, dass die Schülerin-
nen und Schüler sich Gedanken über Ihre 
Stärken und Ihre Zukunft machen. Dazu 
mussten sie auf einem Erlebnisparcours 
an vier Stationen verschiedene Aufgaben 
lösen und wurden dabei mit insgesamt 7 
verschiedenen Stärkeaufklebern beklebt, 
wenn sie die entsprechende Stärke zeigten 
und die Aufgaben lösten. Zum Abschluss 
wurden diese Stärkeaufkleber sortiert und 
die Schülerinnen und Schüler sammelten 
sich an den Stärkenschränken, von denen 
sie die meisten Aufkleber hatten. Dort 
wurden dann Berufsfelder dargestellt, die 
zu den verschiedenen Stärken passen und 
die Jugendlichen konnten sich zu den dort 
präsentierten Berufen informieren. Es 
standen dort Betreuer bereit, die Tipps ga-
ben und die Jugendlichen dazu anhielten 
sich weiter über die Berufe zu informieren 
und das auf jeden Fall mehrere Praktika in 
den Berufen gemacht werden sollten.

Außer diesem Parcours wurde ein vor-
bereitender Workshop für die Lehrer an-
geboten, damit diese auch den Unter-
richt auf die Themen ausrichten und die 
Veranstaltung nachbereiten können. Am 

Abend des ersten Tages wurde den El-
tern der Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit gegeben den Parcours, die 
Idee und die verschiedenen Akteure ken-
nen zu lernen. An einer Station wurden 
die Eltern durch den stellvertretenden 
Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerk-
erschaft Herrn Otto, über die Arbeit der 
Kreishandwerkerschaft und der verschie-
denen Innungen informiert. Im weiteren 
Verlauf stellte Herr Otto auch die Chan-
cen und Möglichkeiten, die sich durch 
eine handwerkliche Ausbildung bieten, 
den Eltern dar und regte an, dass die Ju-
gendlichen sich auch über einen solchen 
Berufsweg Gedanken machen sollten. Das 
Streben nach immer höheren schulischen 
Bildungsabschlüssen sei nicht immer der 
beste Weg für die Kinder, man sollte viel-
mehr die Stärken der Kinder erkennen 
und einen entsprechenden Beruf ergrei-
fen. Denn die Möglichkeit sich weiter zu 
bilden besteht auch mit einer abgeschlos-
senen Berufsausbildung. Insgesamt wurde 
die Veranstaltung von den Lehrern und 
Schülern sehr positiv bewertet und sollte 
auf jeden Fall wiederholt werden. �
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Schmiedeweg 1
51789 Lindlar

Industriepark Klause
www.holz-richter.de

Vollsortiment Platten, Türen, Schnittholz, 

Böden, Holzbau, Gartenholz 

und Gartenmöbel



Lossprechungsfeier derLossprechungsfeier der
BaugewerksinnungBaugewerksinnung

Am 20.9.2011 fand in den Räumlich-
keiten der Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land die Lossprechung von 48 Lehr-
lingen der Baugewerksinnung Bergisches 
Land statt. Losgesprochen wurden die 
Prüfl inge der Winterprüfung 2010/2011 
und der Sommerprüfung 2011. Die Ver-
anstaltung wurde durch die Begrüßungsre-
de von Herrn Obermeister Otto eröffnet, 
der die Anwesenden auch im Namen der 

Baugewerksinnung herzlich begrüßte. Als 
weiterer Redner sprach danach der Kreis-
handwerksmeister, Herr Emundts. Beide 
Redner gingen auf die anwesenden Jung-
gesellen ein und würdigten noch einmal 
die in der Ausbildung und bei der Prüfung 
gezeigten Leistungen. Sie wünschten au-
ßerdem allen Junggesellen alles Gute und 
viel Erfolg für den weiteren berufl ichen 
und privaten Lebensweg. Bei der feierli-

chen Übergabe der Gesellenbriefe wur-
den die besonderen Leistungen des Jah-
resbesten mit einer Urkunde geehrt. In 
diesem Jahr erhielt der Auszubildende Da-
niel Wolf aus Lindlar, Ausbildungsbetrieb 
Heinz Wolf GmbH & Co.KG, die Aus-
zeichnung als jahresbester Auszubildender. 
Nach Abschluss des offi ziellen Teils wurde 
der Abend noch in einer angenehmen At-
mosphäre gemeinsam verbracht. �
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 Elektro-Handwerk
» Schütze & Braß Elektrotechnik

Inh. Norbert Schütze
www.schuetze-brass.de

Bau- und Ausbau-Handwerk
» A. Otto & Sohn GmbH & Co. KG

www.ottobau.de

Dach- und Solarbau
» Zager GmbH

www.solar2010.de
» Frank Koch Dachdeckerei

www.dach-frankkoch.deOn
lin

e-
M

@
rk

tp
la

tz
On

lin
e-

M
@
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tp
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tz



M A S S I V E  L e b e n s f r e u d e !
> schlüsselfertiger Neubau und Umbau zum Festpreis
> ganzheitliche Energiesparkonzepte
> individuelle Planung

www.korthaus-gmbh.de
Tel.: (0 22 61) 8 16 18-0
Tel.: (0 22 04) 96 76 7-0 B a u u n t e r n e h m e n



Erfolg bei den Landes-
meisterschaften in Bremen

Dennis Beyler, Auszubildender im 2. 
Lehrjahr (Deutscher Vize-Friseurmeis-
ter seiner Klasse) bei René Klos, Inhaber 
des Friseursalons Cut-Crew aus Waldbröl, 
konnte am 18.September bei der Landes-
meisterschaft in Bremen Gold ins Ober-
bergische holen.

Mit der Platzierung ganz oben auf 
dem Podium in der Kategorie Damen 
„cut&style“ wurde all das professionelle, 
harte und vor allem konsequente Training 
durch René Klos belohnt.

René Klos: „Heutzutage muss man sich 
von der breiten Masse und dem Überan-

gebot von Friseuren absetzen. Qualität 
statt Dumpingpreise, ausführliche Rund-
umberatungen statt Fließbandarbeit, und 
das nicht nur beim ersten oder zweiten 
Besuch, sondern dauerhaft.“

Dennis Beyler: „Ich möchte meinen 
Ausbildungsweg bestmöglich absolvieren. 
Friseurmeisterschaften helfen mir dabei, 
meinen Ehrgeiz zu wecken immer weiter 
zu trainieren, um zu den besten Auszubil-
denden des Landes zu gehören. Vor allem 
den Spaß und den Austausch untereinan-
der sowie die Leidenschaft am Beruf spürt 
man auf diesen Wettkämpfen ganz deut-
lich. Das ist es doch, worauf es ankommt, 
nämlich die Freude an seinem Beruf auf 
andere übertragen und das, was man liebt, 
mit Herz und Seele auszuüben.“

Die Friseurinnung Bergisches Land gra-
tuliert zu diesem Erfolg ganz herzlich.  �

Die Landesmeisterschaften des Friseur-
handwerks NRW fanden im Rahmen der 
Modefachinformation vor über 400 Besu-
chern in Lünen statt. Über 30 Teilnehmer 
aus allen Landsteilen stellen sich den an-
spruchsvollen Wettbewerben und zeigten 
das gesamte Spektrum ihres Berufsbildes.  

Die Teilnehmer der Friseurinnung 
Bergisches Land haben wiederum her-
vorragend abgeschnitten. Nachstehend 
die Platzierungen in den entsprechenden 
Wettbewerben:

Damenfach Sonderklasse
1. Wettbewerb: Trendhaarschnitt mit Fri-

sur am Model
2. Wettbewerb: Umstyling des Trenhaar-

schnittes am selben Model
Nordrhein-Westfalenmeisterin
1. Platz: Jessica Morawietz, Leverkusen, 
im Salon Volker Steffens, Burscheid
 

Herrenfach Sonderklasse

1. Wettbewerb: Trendhaarschnitt mit Fri-
sur am Model

2. Wettbewerb: Umstyling des Trenhaar-
schnittes am selben Model
Nordrhein-Westfalenmeister
1. Platz: Dennis Tahiri, Leverkusen, 
im Salon Volker Steffens, Burscheid

Damenfach Leistungsschau
Hochsteckfrisur am Medium

1. Platz: Jessica Morawietz, Leverkusen, 
im Salon Volker Steffens, Burscheid
3. Platz: Aninna Welk, Leverkusen, im 
Salon Margret Brückmann, Leverkusen

6. Platz: Julia Steeger, Lindlar, im Salon 
Hans-Wilhelm Hagen, Engelskirchen  

Herrenfach Leistungsschau
Klassische Föhnfrisur einer Bombage 
am Medium

2. Platz: Ronja Hardtke, Leverkusen, 
im Salon Volker Steffens, Burscheid
3. Platz: Dana Iwanow, Leichlingen, 
im Salon Volker Steffens, Burscheid 

Das große Engagement der Trainer Dirk 
Kiel (Wermelskirchen), Laskaris Triantafi ll-
ou (Leverkusen), Milan Kranjcec (Hückes-
wagen), Kevin Gedert, (Hückeswagen), 
Rüdiger Stroh (Bergisch Gladbach) sowie 
der Lehrlingswartin Margret Brückmann 
(Leverkusen), die mit den aufgeführten 
Auszubildenden seit Monaten trainiert hat-
ten, wurde verdienterweise belohnt.

Wir gratulieren den Auszubildenden, 
deren Betrieben und ihren Trainern sehr 
herzlich zu diesem Erfolg. �

Friseurinnung Bergisches Land bei den Landesmeisterschaften NRW

Erfolgreiche Teilnehmer ausgezeichnet

Von links: Aninna Welk, Jessica
Morawietz, vorne Julia Steeger, Dennis 
Tahiri, Ronja Hardtke, Dana Iwanow
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Modeproklamation der Friseurinnung
Am 26.09.2011 fand wieder die all-

jährliche Modeproklamation der Fri-
seurinnung statt, auf der die aktuellen 
Trends der Herbst-Winter-Frisurenmo-
de vorgestellt wurden.

Die neuen Looks sind traumhaft schön 
und sehr real. Dafür setzt die Trendkol-
lektion Herbst/Winter 2011/2012 den 
Fokus auf Frisuren, die sich ungeahnt 

wandelbar und dadurch immer wieder 
überraschend neu zeigen. Ihr Geheim-
nis liegt in raffi nierten Schnitt- und Sty-
lingtechniken: Zu den wichtigsten gehö-
ren der Undercut und das Overlapping. 

Gekonnte Undercuts sorgen für üppige 
Texturen und damit für Volumen und Le-
bendigkeit. Beim Overlapping entstehen 
überlappende Konturen, die zwar starke 
Längenunterschiede aufweisen, aber den-
noch organisch ineinander überfl ießen. 
Im virtuosen Zusammenspiel sorgen die 
beiden Techniken für volle, harmonische 
Texturen, bei denen unterschiedliche Län-

gen kunstvoll ausbalanciert und ins rechte 
Licht gerückt werden.

Bei Haarlänge, Style und Farbe gilt die 
Maxime: Anything goes! Erlaubt ist, was 
gefällt und die eigene Persönlichkeit un-
terstreicht. Dabei darf ausdrücklich expe-
rimentiert werden, denn die Haarmode ist 
eine Insigne unseres modischen Selbstver-

Fotos: Andreas Zillgen, www.zillgen-advertising.deFotos: Andreas Zillgen, www.zillgen-advertising.de
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Innungsmitglieder erfolgreich
bei der „Goldenen E(A)hre 2011“

Der Verband des Rheinischen Bäcker-
handwerks hat am 28. Juni 2011 zum ers-
ten Mal seinen Marketing-Award, „Die 
Goldene E(A)hre“, verliehen. Die Betrie-
be wurden im Vorfeld aufgerufen, sich 
mit besonderen Marketing-Aktionen oder 
neuen, innovativen Produktkonzepten 
zu bewerben. Preisträger ist die Bäckerei 
Lob, Bergisch Gladbach mit ihrer „Tour 
de Lob“, über die wir bereits in der letzten 
Forum-Ausgabe berichteten.

Unter den fünf bestplazierten Betrie-
ben ist auch die Bäckerei Efferoth aus Le-
verkusen mit ihrer Aktion „Höhenjäger“.

Der 18-jährige Sohn der Familie Ef-
feroth Jonas ist schon einige Jahre erfolg-
reich im Leistungssport des TSV Bayer 
Leverkusen aktiv. Als Stabhochspringer 
wurde er im Jahre 2010 in seiner Alters-
klasse Deutscher Meister und hat im sel-
ben Jahr bei den 1. Youth Olympic Games 
in Singapur den 4. Platz belegt.

Die Bäckerei Efferoth hatte die Idee, 
den Bekanntheitsgrad Ihres Sohnes in der 
lokalen Presse auch für den Betrieb einzu-
setzen. So wurde das Brot mit dem Na-
men „Höhenjäger“ kreiert, mit dem über 
die Verknüpfung mit dem großen erfolg-

reichen Sportler die Zielgruppe der Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen an-
gesprochen werden soll. 

Neben professionellen Fotos, Brot-
banderolen und Werbung durch Anzeigen 
und im Internet wird das Brot auch durch 
Besuche von Jonas Efferoth zusammen 
mit seiner Mutter, die Ernährungsberate-
rin im Bäckerhandwerk ist, in Kindergär-
ten und Schulen bekannt gemacht. 

Diese erfolgreiche und kreative Marke-
ting-Idee hat auch die Jury der „Goldenen 
E(A)hre 2011“ überzeugt. �

ständnisses – und damit stets ein persönli-
ches Statement. Funktionalität und Prag-
matik sind nicht mehr oder nur noch am 
Rande ausschlaggebend; ein Look muss 
heute individuell, einzigartig und authen-
tisch sein. Und er muss in allen Lebens-
lagen bestehen können, weshalb Wandel-
barkeit das Gebot der Stunde ist.

Ob glamourös oder rockig, mädchen-
haft oder ultrafeminin, smart oder unge-
zähmt männlich: Alles ist möglich! Der 
Look ist nicht länger ein Fixum, sondern 
eine Variable, mit der wir spielen, um so 
alle Facetten unserer Persönlichkeit auszu-
leben. Individualität ist die Basis für eine 
unverwechselbare Ästhetik.

Frisuren sind keine Massenware, son-
dern typgerecht gestaltete und handge-
fertigte Einzelstücke. Deren hochwertige 

Qualität ist das Resultat aus Kreativität 
und Perfektion. Ein bisschen Luxus muss 
doch sein. Man gönnt sich ja sonst nichts.

Auch dieses Jahr konnten sich die Besu-
cher wieder von den modischen Frisuren-
ideen inspirieren lassen. �
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» Heinz Runte 12.10.2011
Leverkusen
Innung für Informationstechnik

» Manfred Peldszus 3.11.2011
Bergisch Gladbach
Innung für Sanitär- und Heizungs-
technik

» Bruno Meier 16.11.2011
Gummersbach
Innung für Sanitär- und Heizungs-
technik

Betriebsjubiläen
50 Jahre
» Rolf Heidgen 6.11.2011

Gummersbach, Maler- und Lackiererinnung

25 Jahre
» Sieberts & Subklew GmbH 1.10.2011

Leverkusen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Volker Hösl 14.10.2011

Leverkusen, Tischlerinnung
» Inge Zich 14.10.2011

Leichlingen, Friseurinnung

Runde Geburtstage
» Hans-Gerd Fischer 2.10.2011 65 Jahre

Ehrenobermeister der Innung für Informationstechnik

» Friedhelm Schönherr 15.10.2011 65 Jahre
ehem. stellv. Obermeister der Maler- und Lackiererinnung

  
» Ingo Ackerschott 2.11.2011 55 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Friseurinnung

» Bert Emundts 28.11.2011 65 Jahre
Kreishandwerksmeister und stellv. OM der Fleischerinnung

Goldene Meisterbriefe
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Neue Innungsmitglieder
» Kornelia Magiera

Leichlingen, Friseurinnung
» Andree Röttelbach

Wermelskirchen, Dachdeckerinnung
» Thomas Schröder, René Hellweg

Burscheid, Elektroinnung
» Jörg Rüdiger

Wiehl, Dachdeckerinnung
» Patrick Niki Weinert

Waldbröl, Maler- und Lackiererinnung
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40-jähriges Dienstjubiläum des
Geschäftsführers Karl Breidohr

Am 1. Oktober 2011 war es soweit. 
Herr Geschäftsführer Karl Breidohr steht 
seit genau vierzig Jahren in Diensten der 
Kreishandwerkerschaft. Alles begann am 
01.10.1971 bei der Kreishandwerkerschaft 
Rhein-Wupper/Leverkusen, welche nach 
Fusionen zunächst zur Kreishandwerker-
schaft Rhein-Berg/Leverkusen und schließ-
lich am 1.1.2008 zur heutigen Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land wurde. 

Durch seine Tätigkeit als Geschäfts-
führer hat Herr Breidohr zusammen mit 
dem Hauptgeschäftsführer Heinz Gerd 
Neu stets die Kreishandwerkerschaft / die 
Innungen begleitet, weiter nach vorne ge-
bracht und entsprechend positioniert.

Dabei erwarb er bei den Mitgliedsbe-
trieben und den Ehrenamtsträgern durch 
seine freundliche und stets zuvorkom-
mende Art großes Ansehen. Daher wurde 
aus manch einer Geschäftsbeziehung auch 
eine Freundschaft. 

Seine Kollegen schätzen Herrn Brei-
dohr als immer hilfsbereiten und kompe-
tenten Kollegen, der stets mit Rat und Tat 
zur Seite steht. 

Zu einer kleinen Feierstunde kamen 
viele Gratulanten und Kreishandwerks-
meister Bert Emundts sowie Hauptge-
schäftsführer Heinz Gerd Neu zeichneten 

den Weg und die bisher geleistete Arbeit 
von Herrn Geschäftsführer Karl Breidohr 
nach.

Der Vorstand und die Geschäftsfüh-
rung der Kreishandwerkerschaft gratulie-
ren noch einmal ganz herzlich und freuen 
sich auf eine weitere gute und angenehme 
Zusammenarbeit. �

Nach 19jähriger Tätigkeit, 
zunächst für die Kreishand-
werkerschaft des Oberbergi-
schen Kreises in Gummersbach 
und seit dem 1.1.2008 für die 
Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land, verabschiedete sich 
Frau Veit zum 1.10.2011 in den 
wohlverdienten Ruhestand. 

Während ihrer langjährigen 
Tätigkeit hat sie viele verschie-
dene Aufgaben bei der Kreis-
handwerkerschaft des Oberber-
gischen Kreises wahrgenommen. 
Bei der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land war ihr Tätig-

keitsfeld vorwiegend die Buch-
haltung. 

Durch ihre freundliche und 
aufgeschlossene Art war Frau 
Veit eine geschätzte Ansprech-
partnerin für die Mitgliedsbe-
triebe und Ehrenamtsträger. Bei 
ihren Kollegen galt sie stets als 
hilfsbereit und kompetent. 

Der Vorstand und die Ge-
schäftsführung der Kreishandwer-
kerschaft Bergisches Land wün-
schen ihr für den Ruhestand und 
das zukünftige Leben alles Gute, 
viel Glück und Gesundheit. �

19 Jahre Kreishandwerkerschaft 

Marlies Veit verabschiedet sich



Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.
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28.10.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs

2.11.11, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

7.11.11, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für
Sanitär- und Heizungstechnik 

8.11.11, 9.00 – 15.00 Uhr
Seminar: Beratung und Verkauf

8.11.2011, 18.00  Uhr
Innungsversammlung der Baugewerksinnung

8.11.2011, 19.00 Uhr
Fachabend der Baugewerksinnung

8.11.11, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Baugewerksinnung

9.11.11, 9.00 – 15.00 Uhr
Seminar: Beratung und Verkauf

9.11.11, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

10.11.11, 9.00 – 17.00 Uhr
Seminar: Krisenvermeidung in Klein- und Mittelbetrieben

11.11.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Auffrischungskurs

11.11.11, 9.00 – 16.00 Uhr
Seminar: Projektmanagement – Projekte
erfolgreich durchführen

12.11.11, 9.00 – 16.00 Uhr
Seminar: Projektmanagement – Projekte
erfolgreich durchführen

15.11.11, 19.30 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung

16.11.11, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der 
Innung für Informati-
onstechnik

17.11.11, 9.00 – 15.00 Uhr
Seminar: Microsoft Word 2010
Berufsbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft,
Bensberger Str. 123, 51469 Bergisch Gladbach

17.11.2011, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung Kraftfahrzeuginnung

17.11.11, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Innung für Metalltechnik

18.11.11, 9.00 – 15.00 Uhr
Seminar: Microsoft Word 2010
Berufsbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft,
Bensberger Str. 123, 51469 Bergisch Gladbach

21.11.11, 9.00 – 15.00 Uhr
Seminar: Botschafter des Betriebes – Knigge für Azubis

21.11.11, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Fleischerinnung

22.11.11, 9.00 – 15.00 Uhr
Seminar: Botschafter des Betriebes – Knigge für Handwerker

22.11.2011, 15.00 Uhr
Vorstandssitzung der Bäckerinnung

23.11.11, 9.00 – 15.00 Uhr
Seminar: Personalführung – Grundlagen

23.11.2011, 18.30 Uhr
Vorstandssitzung Tischlerinnung

24.11.11, 9.00 – 15.00 Uhr
Seminar: Microsoft Excel 2010
Berufsbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft,
Bensberger Str. 123, 51469 Bergisch Gladbach

24.11.11, 13.00 – 17.00 Uhr
Seminar: Vermögensübertragungen gegen Rente,
Nießbrauch, Betriebsverpachtung

25.11.11, 14.00 – 17.15 Uhr
Fortbildungsveranstaltung der Elektroinnung:
Gefährungsbeurteilung im Elektrohandwerk

25.11.11, 9.00 - 15.00 Uhr
Seminar: Microsoft Excel 2010
Berufsbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft,

Bensberger Str. 123, 51469 Bergisch Gladbach 
28.11.11, 9.00 – 15.00 Uhr

Seminar: Mathematik für die Berufspraxis
30.11.2011, 18.00 Uhr

Vorstandssitzung der Elektroinnung
1.12.11, 9.00 – 15 Uhr

Seminar: Botschafter des Betriebes – 
Knigge für Azubis

12.11.11, 9.00  16.00 Uhr
Seminar: Projektmanagement – ProjekteS min r Pr j ktm n m nt Pr j kt
erfolgreich durchführeng

15.11.11, 19.30 Uhr
Vorstandssitzung der FriseurinnungV r t nd it n d r Fri rinn ng g

16.11.11, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Inn n r mml n d r
Innung für Informati-
onstechnik

Berufsbildungszentr
Bensberger Str.g

28.11.11, 9.00
Seminar: MS i M

30.11.2011
VorstandV r t nd

1.12.11,
SeminS min

Kni
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